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Dipl. Ing. Sven Petrich ist stu-
dierter Bauingenieur und Im-
mobilienökonom. Er ist zudem
von der IHK Wiesbaden öffent-
lich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für die Be-
wertung von bebauten und un-
bebauten Grundstücken. Mit sei-
ner Firma Petrich Real Estate
GmbH berät er rund um das
Thema Immobilien.
Der Autor hat seinen Firmensitz
in Wiesbaden-Erbenheim. 
Kontakt: Tel. 0611-58077090
E-Mail: 
info@petrich-realestate.de.

In den vergangenen Artikeln
habe ich Sie durch den Ver-
kaufsprozess einer Immobilie
geführt. Haben Sie für die Im-
mobilie nun einen Kaufinter-
essenten gefunden, gilt es, dies
vertraglich zu fixieren. Dabei
kommt man an einem Notar
nicht vorbei und deshalb habe
ich für Sie ein interessantes In-
terview mit dem Rechtsanwalt
und Notar Jens Bornemann ge-
führt. Er erläutert uns, wie 
Notare einen Kaufvertrag auf-
setzen und was es hierbei alles
zu beachten gibt.

Was ist bei einer Immo-
bilienkaufvertragsabwick-
lung im Allgemeinen 
zu beachten?
Grundsätzlich sind bei Ab-
schluss eines Grundstücks-
kaufvertrags verschiedene
rechtliche Gesichtspunkte zu
beachten, um die Vertrags-
parteien bestmöglich abzusi-
chern. Der Erwerb einer Im-
mobilie lässt sich in drei Typen
unterteilen: Kauf eines unbe-
bauten Grundstücks, Kauf ei-
nes bebauten Grundstücks,
Kauf eines Grundstücks samt

neu zu errichtendem Gebäude
(sog. Bauträgervertrag). Der
Gesetzgeber sieht hierbei
zwingend die Form der nota-
riellen Beurkundung vor.

Was würden Sie den Käufern
als Vorbereitung empfehlen?
Bevor Sie einen Termin bei ei-
nem Notar ihrer Wahl verein-
baren, sollten Sie das Ver-
tragsobjekt selbst genau be-
sichtigen und ggf. eine bau-
technische Prüfung durch ei-
nen Sachverständigen veran-
lassen. Hierbei aufgedeckte
Mängel sollten mit dem Ver-
käufer besprochen und die ge-
troffenen Vereinbarungen im
Kaufvertrag aufgeführt wer-
den. 

Für Sachmängel wird im Kauf-
vertrag für eine Bestandsim-
mobilie regelmäßig die Ge-
währleistung des Verkäufers
ausgeschlossen, sodass nach
Beurkundung auftretende
Fehler nicht mehr beim Ver-
käufer gerügt werden können,
es sei denn, dieser hätte seine
insoweit vorhandene Kennt-
nis arglistig verschwiegen oder
eine Beschaffenheitszusage
oder Garantie übernommen.
Sind dem Käufer Sachmängel
bei Vertragsschluss bekannt,
haftet der Verkäufer nicht, es
sei denn im Vertrag wäre et-
was anderes vereinbart.

Frühzeitig sollte zwischen Ver-
käufer und Käufer auch be-
sprochen werden, welche wei-
teren Gegenstände (z.B. Ein-
richtungsgegenstände) mit ver-
äußert werden. Alle diese Ge-
genstände sollten im Kaufver-
trag gesondert aufgeführt wer-
den, unter Angabe des jewei-
ligen Kaufpreisanteils. Die je-
weiligen Teilbeträge sind u.a.
maßgeblich für die Belastung
mit Grunderwerbsteuer und
Grundbuchgebühren. 

Wer sorgt für 
den Informationsfluss!
Ist ein Makler auf Käufer- oder
Verkäuferseite eingeschaltet,
übernimmt dieser regelmäßig
diese Aufgabe und die an-
schließende Terminkoordina-
tion. Viele Notare fragen direkt
oder über den Makler die wei-
teren Daten und Besonderhei-
ten über vorbereitende Frage-
bögen ab. 

Wie frühzeitig sollte ich mit
meiner Bank sprechen?
Bedient sich der Käufer einer
Finanzierung, sollte er die
Konditionen des Kreditver-
trags und die Auszahlungs-
voraussetzungen des Darle-
hens möglichst frühzeitig, je-
denfalls aber vor Beurkundung
des Kaufvertrags mit seinem
Kreditinstitut besprechen. 

In diesem Fall kann das Kre-
ditinstitut die zur Grund-
schuldbestellung erforderli-
chen Unterlagen rechtzeitig an
das beauftragte Notariat über-
mitteln, so dass die Beurkun-
dung der Grundschuld im glei-
chen Termin wie der Kaufver-
trag durchgeführt werden
kann. Dies erspart dem Käu-
fer Zeit, Geld (da Rangrück-
trittskosten beim Grundbuch-
amt entfallen) und zusätzlichen
Schriftverkehr. 

Was geschieht mit
bestehenden Miet-
verträgen in Bezug 
auf das Vertragsobjekt?
Ist das Objekt vermietet oder
verpachtet, tritt der Käufer
kraft Gesetzes in den Mietver-
trag ein. Eine Kündigung
kommt daher nur bei den ge-
setzlich vorgeschriebenen Vor-
aussetzungen, z. B. Eigenbe-
darf nach Umschreibung des
Eigentums, in Betracht. 

Wie ist der Ablauf 
einer Beurkundung?
Vor dem Beurkundungstermin
erhalten Sie in der Regel vom
beurkundenden Notariat einen
Vertragsentwurf übersandt.
Sofern der andere Vertrags-
beteiligte als Unternehmer
handelt, muss dem Verbrau-
cher der Vertragsentwurf
vorab mit einer mindestens
vierzehntätigen Prüfungsfrist
zwischen Übersendung des
Entwurfs durch das Notariat
und Beurkundung zur Verfü-
gung stehen.

Während der Beurkundung
wird den Vertragsparteien der
gesamte Text des Kaufvertrags
vom Notar oder der Notarin
vorgelesen. Dies entspricht der
gesetzlichen Pflicht und soll
dazu dienen, dass zum einen
der genaue Inhalt beiden Ver-

tragsteilen nochmals zu Be-
wusstsein gelangen kann, zum
anderen dazu, dass der Notar
die rechtliche Gestaltung in
Absprache mit den Beteiligten
nochmals prüft und sicher-
stellt, dass alle erforderlichen
Regelungen im Vertrag ent-
halten sind. 

Was beinhaltet ein Immo-
bilienkaufvertrag in der
Gestaltung konkret?
Ein Grundstückskaufvertrag
ist zum Zweck der sachge-
rechten Bearbeitung und Ab-
wicklung häufig nach einem
bestimmten Muster aufgebaut.
Folgende Angaben gehören
z.B. in jeden Kaufvertrag:

• Name, Geburtsdatum und
Anschrift von Käufer und Ver-
käufer
• Genaue Bezeichnung der Im-
mobilie, einschließlich über-
nommener Gegenstände vom
Heizöl bis zur Hängelampe
• Löschung bzw. Übernahme
ggf. bestehender Grundschul-
den
• Kaufpreis: Bei Eigentums-
wohnungen bzw. Mehrfamili-
enhäusern sollte die Instand-
haltungsrücklage extra ausge-
wiesen werden.
• Regelungen zu Kaufpreisfäl-
ligkeit und Kaufpreiszahlung.
Der Notar sorgt für den rechts-
sicheren Eigentumserwerb
und teilt dem Käufer mit, wann
er bezahlen soll.
• Besitzübergang: Ab dem Da-
tum der Schlüsselübergabe
kann der Käufer die Immobi-
lie nutzen.
• Beschaffenheit der Immo-
bilie und Rechte des Käufers
bei Mängeln.
• Vormerkung, Auflassung und
Regelungen zum Eigentums-
übergang: Die Immobilie wird
für den Käufer im Grundbuch
„reserviert“, die eigentliche
Eintragung erfolgt erst nach
Zahlung der Grunderwerb-
steuer und natürlich des Kauf-
preises.
• Sonstige Grundbucher-
klärungen: z.B. zu bestehen-
den Wohnungsrechten oder
Grundpfandrechten bzw. zur
Löschung dieser Rechte.
• Ggf. Finanzierungsvollmacht
des Verkäufers: Finanziert der
Käufer den Kaufpreis mit ei-
nem Darlehen, kann er die Im-

mobilie damit schon vor Ei-
gentumsumschreibung als Si-
cherheit für die Bank verwen-
den.

Wann muss der Kaufpreis
gezahlt werden?
Um die Vertragsparteien vor
ungesicherten Vorleistungen
zu schützen, beinhaltet ein not-
arieller Kaufvertrag hierfür ein
ausgeklügeltes System. Der
Käufer wird nämlich nicht
ohne eine Sicherheit zahlen
und der Verkäufer nicht ohne
Erhalt des Kaufpreises das Ei-
gentum übertragen wollen. 
Übliche Kaufpreisfälligkeits-
voraussetzungen sind:
• die rangrichtige Eintragung
der Eigentumsvormerkung, 
• bei Grundstücken (nicht Ei-
gentumswohnungen) das Vor-
liegen einer Bestätigung der
Gemeinde, dass ein gesetzli-
ches Vorkaufsrecht nicht be-
steht oder nicht ausgeübt wird
und 
• die Vorlage aller Lastenfrei-
stellungsunterlagen in grund-
buchmäßiger Form beim
Notar. 
Hinzu können in besonderen
Fällen  weitere Voraussetzun-
gen treten, z.B. die Verzichts-
erklärung hinsichtlich privater
Vorkaufsrechte, die Erteilung
weiterer Genehmigungen (Be-
treuungs- oder Familienge-
richt, Nachlassgericht, Haus-
verwalter bei Eigentumswoh-
nungen etc.). Auf keinen Fall
sollten Zahlungen geleistet
werden, bevor die Fälligkeits-
mitteilung des Notars dem
Käufer vorliegt. 

Wann gehen Besitz,
Nutzungen und Lasten 
auf den Käufer über?
Der Vertrag regelt hierzu den
genauen Zeitpunkt, zu dem das
Recht zur Benutzung der Im-
mobilie (Eigennutzung bzw.
Erhalt der Miete) und die
Pflicht zur Tragung von Kosten
und Lasten (Grundsteuer,
Hausgeldumlage an den Ver-
walter, Verbrauchskosten etc.),
aber auch die Verantwortung
für das Objekt auf den Käufer
übergehen. Dieser Zeitpunkt
ist allerdings nicht identisch
mit dem Zeitpunkt des Eigen-
tumsübergangs – letzterer setzt
die Umschreibung im Grund-
buch voraus. Der Besitzüber-

gang erfolgt in der Regel mit
Erhalt des vollständigen Kauf-
preises. 

Wie kann der Käufer 
das Objekt bereits vor 
Eigentumsumschreibung
als Sicherheit für seine 
finanzierende Bank
nutzen?
Um dem Käufer die Aufbrin-
gung des Kaufpreises zu er-
möglichen, ist der Verkäufer in
der Regel mit einer vorzeitigen
Belastung des Objekts für
Zwecke der finanzierenden
Bank des Käufers einverstan-
den; zur Erleichterung erteilt
er dem Käufer eine hierauf ge-
richtete Vollmacht. Eine Ge-
fährdung des Verkäufers ist
damit nicht verbunden, da
durch entsprechende notari-
elle Gestaltung sichergestellt
wird, dass der Käufer vor Um-
schreibung des Eigentums die
Sicherheit lediglich zur Be-
zahlung des Kaufpreises, nicht
aber für sonstige Zwecke ver-
wenden kann. 

Wer trägt die Kosten
des Vertrags?
Die Kostenregelung sieht in
der Regel vor, dass die Ver-
tragskosten sowie die Grund-
buchkosten ebenso wie die an-
fallende Grunderwerbsteuer
(Hessen derzeit 6 %) vom Käu-
fer zu tragen sind, während die
Mehrkosten der Lastenfrei-
stellung (Löschung von Belas-
tungen) bei Notar, Gläubiger
und Grundbuchamt der Ver-
käufer zu übernehmen hat.  

Die Höhe der Notarkosten für
die Beurkundung und den
Vollzug eines Grundstücks-
kaufvertrages ist übrigens bun-
deseinheitlich und zwingend –
ohne Möglichkeit abweichen-
der Individualvereinbarung –
durch das Gerichts- und No-
tarkostengesetz (GNotKG) ge-
regelt und somit bei allen No-
taren gleich.

Einen Notar vor Ort finden sie
über das Informationsportal
der Bundesnotarkammer,
www.notar.de.

Vielen Dank Herr Bornemann
für das sehr aufschlussreiche
Gespräch.

Immobilien-Tipps aus dem Alltag

Was macht eigentlich ein Notar beim Immobilienverkauf?
Aufsetzen des Kaufvertrages und Begleitung zum Notartermin – Von Sven Petrich

Vorbereitungen auf Notsituationen:
Antworten auf häufige Fragen
Extreme Wetterlagen, ein
großflächiger Stromausfall
oder Brände: Es gibt verschie-
dene Notsituationen, die un-
erwartet eintreten können. Die
Landeshauptstadt Wiesbaden
informiert auf wiesbaden.de
darüber, wie sich Bürgerinnen
und Bürger darauf vorbereiten
können.

Unter „Bevölkerungsschutz –
Notfallvorsorge“ beantwortet
die Stadt die wichtigsten Fra-
gen zu Notsituationen. Die
Seite ist unter https://www.
wiesbaden.de/leben-in-wies-
baden/planen/veranstaltun-
gen/notfallvorsorge.php oder
über die Suche, Stichwort „Not-
fallvorsorge“, auffindbar. Bei
allgemeinen Fragen verweist
die Stadt auf die entsprechen-
den Materialien des Bundes-
amtes für Bevölkerungsschutz
und Katastrophenhilfe (BBK).
Wiesbaden spezifische Fragen
werden auf der Seite beant-
wortet, beziehungsweise in ei-

nem PDF. Es heißt „FAQs -
Antworten auf häufige Fragen“
und kann heruntergeladen und
ausgedruckt werden, damit
man es zum Beispiel auch bei
einem Stromausfall zur Hand
hat. 

Ein großflächiger und/oder
länger anhaltender Stromaus-
fall in Wiesbaden ist laut der
Stadtwerke Wiesbaden Netz
GmbH (sw netz) und Mainzer

Netze GmbH extrem unwahr-
scheinlich. Sollte es trotzdem
dazukommen, können Ret-
tungs- und Einsatzkräfte nicht
allen Unternehmen, Einrich-
tungen sowie Bürgerinnen und
Bürgern in Wiesbaden gleich-
zeitig helfen. 

Es ist daher wichtig, eigene
Vorkehrungen zu treffen. Es
ist zum Beispiel hilfreich, ei-
nen Vorrat an Lebensmitteln

und Getränken zu besitzen.
Vorräte können auch in ande-
ren Situationen hilfreich sein,
in denen Menschen ihre Woh-
nungen oder Häuser nicht ver-
lassen können, zum Beispiel
bei einem starken Unwetter,
Hochwasser oder starkem
Schneefall und Glätte. Gleiches
gilt, wenn Personen aufgrund
einer akuten Erkrankung im
Bett bleiben sollten.

Wochenend-
Wetter

Samstag Sonntag
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10 ˚C
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Peter Rosegger
(1843-1918)

Wünsche 
zum neuen Jahr

Ein bisschen mehr Friede und weniger Streit,   
Ein bisschen mehr Güte und weniger Neid,
Ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass,

Ein bisschen mehr Wahrheit - das wäre doch was!

Statt so viel Unrast ein bisschen mehr Ruh′,
Statt immer nur Ich ein bisschen mehr Du,

Statt Angst und Hemmung ein bisschen mehr Mut
Und Kraft zum Handeln - das wäre gut!

Kein Trübsal und Dunkel, ein bisschen mehr Licht,
Kein quälend Verlangen, ein bisschen Verzicht,

Und viel mehr Blumen, solange es geht,
Nicht erst auf Gräbern - da blüh′n sie zu spät!

Ziel sei der Friede des Herzens.

Besseres weiß ich nicht.


